
                                                                                                       Az. I.08.000.100 Sw-Bur 
 
 
                                                  N I E D E R S C H R I F T 
 
 
über die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lohmen am 
08.07.2019 um 19:00 Uhr in der Dorfbegegnungsstätte „Alter Tanzsaal“ Lohmen, 
Dorfstraße 23 
   
 
Teilnehmer: - siehe beigefügte Anwesenheitsliste - 
            
                  vom Amt Güstrow - Land: Frau Schwarz, Ltd. Verwaltungsbeamtin 
          und Gemeindewahlleiterin 
  Gäste:  Herr Neick  – Wahleinspruchsführer 
                       Herr Beese – Wahlvorsteher im Wahlbezirk 001 Gemeinde Lohmen
  
 
                                                     T a g e s o r d n u n g : 
   

                 - siehe beigefügte Kopie - 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1: Eröffnung der Sitzung durch das an Lebensjahren älteste Mitglied der  
               Gemeindevertretung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung,  
               der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
GV Herr Zillmann geht davon aus, dass er das älteste Mitglied der Gemeindevertretung ist  
und ihm deshalb die Führung durch die ersten Tagesordnungspunkte obliegt. 
Er fragt aber zur Sicherheit, ob jemand älter ist. Er ist am 06.03.1950 geboren. 
Dies ist nicht der Fall.  
Somit eröffnet GV Herr Zillmann um 19:00 Uhr die konstituierende Sitzung der Gemeindever-
tretung Lohmen. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit und die Beschluss-
fähigkeit fest. Er beglückwünscht alle Gemeindevertreter zu ihrer Wahl. 
 
Punkt 2: Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 
Der bisherige Bürgermeister, Herr Dikau, bittet zunächst alle GV bei den ausgeteilten  
Tischvorlagen die DS-Nr. zu ändern. DS-Nr. 11/19 muss richtig DS-Nr. 12/19 sein und  
DS-Nr. 12/19 ist richtig DS-Nr. 13/19. Grund ist, dass die DS-Nr. 11/19 bereits vergeben ist. 
Anschließend bringt er folgenden Änderungsantrag ein: 
TOP 13: DS-Nr. 12/19 Beschluss über die Heranziehung der Beschlussfassung über die 
Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme „Neuanlage einer Bushaltestelle und von 
Parkflächen in Lohmen“ vom Haupt- und Finanzausschuss auf die Gemeindevertretung  
TOP 14: DS-Nr. 13/19 Beschluss über die Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme 
„Neuanlage einer Bushaltestelle und von Parkflächen in Lohmen“  
TOP 13 „Anträge und Anfragen“ würde damit zu TOP 15. 
 
Weitere Änderungsanträge zur Tagesordnung ergehen nicht. 
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Es folgt die Abstimmung über die Einbringung des TOP 13: 
 
Abstimmungsergebnis: 
- einstimmig dafür -  
 
Es folgt die Abstimmung über die Einbringung des TOP 14: 
 
Abstimmungsergebnis: 
- einstimmig dafür -  
 
Anschließend kommt die Tagesordnung mit den eingebrachten Änderungen ab TOP 13 zur 
Abstimmung: 
 
Abstimmungsergebnis: 
- einstimmig dafür - 
 
Damit lautet die Tagesordnung ab Top 13 wie folgt: 
TOP 13: DS-Nr. 12/19 Beschluss über die Heranziehung der Beschlussfassung über die 
Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme „Neuanlage einer Bushaltestelle und von 
Parkflächen in Lohmen“ vom Haupt- und Finanzausschuss auf die Gemeindevertretung  
TOP 14: DS-Nr. 13/19 Beschluss über die Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme 
„Neuanlage einer Bushaltestelle und von Parkflächen in Lohmen“  
TOP 15: Anträge und Anfragen 
 
Punkt 3: Beschluss über einen Wahleinspruch         DS-Nr. 11/19 
 
Die Gemeindewahlleiterin Frau Schwarz erklärt, dass in der Erläuterung der Beschluss-
vorlage allen eine Stellungnahme, die nach dem Ausräumungsgespräch mit dem 
Einspruchsführer Herrn Neick und dem Wahlvorsteher Herrn Beese am 28.06.2019 gefertigt 
wurde, zugegangen ist. In der Anlage ebenfalls der Einspruch in Kopie. 
Ergänzend muss heute erklärt werden, dass Herr Neick am Montag, 01.07.2019, der 
Rücknahme der Punkte 1.2 und 1.3. des Einspruchs widersprochen hat.  
Hierzu Folgendes: Es konnte nicht geklärt werden, ob die Zahl der Wähler zur 
Gemeindevertretung „387“ je angesagt wurde. Entsprechend der Niederschrift des 
Wahlvorstandes waren es 408 Wähler mit dem durch den Einspruchsführer benannten 
Ergebnis. So hat es auch der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 03.06.2019 als 
endgültiges Ergebnis der Wahl der Gemeindevertretung festgestellt. 
Ein Wahlfehler ist nicht gegeben. 
 
GV Herr Zillmann gibt Herrn Neick die Möglichkeit sich zu seinem Einspruch und den nach 
seiner Auffassung festgestellten Mängeln zu äußern. 
 
Herr Neick begründet und erläutert nochmals die schriftlich dargelegten Einspruchsgründe. 
 
Anschließend gibt GV Herr Zillmann dem Wahlvorsteher Herrn Beese Gelegenheit zur 
Äußerung. 
 
Dieser weist die Kritikpunkte zurück und erklärt, dass alles korrekt und ordnungsgemäß 
verlaufen ist. Das Wahlergebnis haben die Wähler so entschieden. 
 
Abschließend erläutert die Gemeindewahlleiterin Frau Schwarz, dass die aufgezeigten 
„Mängel“ keine erheblichen Wahlfehler darstellen. Ein Einfluss auf das Wahlergebnis ist  
nicht gegeben. Die Bildung eines Wahlprüfungsausschusses ist nicht erforderlich, die 
Gemeindevertretung kann über den Einspruch schon heute in der konstituierenden Sitzung 
entscheiden. 



 3

Es liegt kein Fall der Absätze 1 - 4 des § 40 LKWG M-V vor, deshalb ist gemäß 
§ 40 Abs. 5 LKWG M-V der Einspruch zurückzuweisen. 
 
Anschließend kommt die DS-Nr. 11/19 zur Abstimmung: 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der GV:   9  
anwesend:         8                                               
Ja-Stimmen:     8 
Nein-Stimmen:    0  
Enthaltungen:        0                                               
auf Grund § 24 KV M-V an der Beratung 
und Abstimmung nicht mitgewirkt:  0  
 
Damit ist der Einspruch von Herrn Neick gegen die Gültigkeit der Wahl der Gemeindevertre-
tung und der Wahl des Bürgermeisters gemäß § 40 Abs. 5 LKWG M-V zurückgewiesen.       
                                                                 
Punkt 4: Ernennung des neuen Bürgermeisters 
 
GV Herr Zillmann sagt, dass er in seiner Funktion als der bisherige 1. Stellvertreter des  
Bürgermeisters der Gemeinde Lohmen die ehrenvolle Aufgabe hat, den Bürgermeister der  
Gemeinde Lohmen zum Ehrenbeamten zu ernennen.  
Anschließend nehmen GV Herr Zillmann als bisheriger 1. Stellvertreter des Bürgermeisters 
und GV Herr Schult als bisheriger 2. Stellvertreter des Bürgermeisters die Ernennung von 
Herrn Bernd Dikau mit Wirkung vom 08.07.2019 zum Ehrenbeamten als Bürgermeister vor. 
 
Herr Bernd Dikau spricht den Eid, die Urkunde wird überreicht. 
Damit ist Herr Bernd Dikau zum Ehrenbeamten als Bürgermeister der Gemeinde Lohmen 
ernannt. 
 
Anschließend übergibt GV Herr Zillmann die Sitzungsleitung an den Bürgermeister. 
 
Punkt 5: Übernahme der Sitzungsleitung durch den Bürgermeister 
 
Bgm. Herr Dikau übernimmt die Sitzungsleitung. 
 
Er bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen und bei allen  
Kandidaten, die bereit waren, in der Gemeindevertretung mitzuarbeiten und natürlich bei  
den Gewählten. 
Er wünscht sich eine gute, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Punkt 6: Verpflichtung der Gemeindevertreter durch den Bürgermeister auf die  
               gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten 
 
Bgm. Herr Dikau nimmt die Verpflichtung der Gemeindevertreter auf die gewissenhafte  
Erfüllung ihrer Pflichten gem. § 23 KV M-V vor und bekräftigt dies durch Handschlag mit je-
dem Gemeindevertreter. 
 
Punkt 7: Wahl und Ernennung der beiden Stellvertreter des Bürgermeisters 
 
Bgm. Herr Dikau schlägt für den 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Herrn Gerhard Zillmann und 
für den 2. Stellvertreter des Bürgermeisters Herrn Reinhard Schult vor. 
 
Das Einverständnis von Herrn Zillmann und Herrn Schult liegt vor. 
  

Weitere Vorschläge ergehen nicht. 
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Es folgt die Abstimmung über Herrn Gerhard Zillmann als 1. Stellvertreter des Bürger-
meisters der Gemeinde Lohmen: 
 
Abstimmungsergebnis: 
- 8 Ja-Stimmen  
 
Es folgt die Abstimmung über Herrn Reinhard Schult als 2. Stellvertreter des Bürgermeisters 
der Gemeinde Lohmen: 
 
Abstimmungsergebnis: 
- 8 Ja-Stimmen  
 
Damit sind Herr Zillmann zum 1. Stellvertreter des Bürgermeisters und Herr Schult zum 
2. Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. 
 
Es folgt die Ernennung von Herrn Gerhard Zillmann zum 1. Stellvertreter des Bürgermeisters  
der Gemeinde Lohmen. 
 
Bgm. Herr Dikau und der bisherige 2. Stellvertreter des Bgm. Herr Schult nehmen die  
Ernennung von Herrn Gerhard Zillmann zum Ehrenbeamten als 1. Stellvertreter des Bürger- 
meisters der Gemeinde Lohmen mit Wirkung vom 08.07.2019 vor. 
 
Herr Gerhard Zillmann spricht den Eid. Die Urkunde wird überreicht. 
 
Damit ist Herr Gerhard Zillmann zum Ehrenbeamten als 1. Stellvertreter des Bürgermeisters 
der Gemeinde Lohmen ernannt.  
            
Es folgt die Ernennung von Herrn Reinhard Schult zum 2. Stellvertreter des Bürgermeisters der  
Gemeinde Lohmen. 
 
Bgm. Herr Dikau und der 1. Stellvertreter des Bgm. Herr Zillmann nehmen die Ernennung von  
Herrn Reinhard Schult zum Ehrenbeamten als 2. Stellvertreter des Bürgermeisters der Gemeinde 
Lohmen mit Wirkung vom 08.07.2019 vor. 
 
Herr Reinhard Schult spricht den Eid. Die Urkunde wird überreicht. 
 
Damit ist Herr Reinhard Schult zum Ehrenbeamten als 2. Stellvertreter des Bürgermeisters 
der Gemeinde Lohmen ernannt.  
 
Punkt 8: Wahl der Ausschüsse der Gemeindevertretung 
 
Bgm. Herr Dikau erläutert die zu besetzenden Ausschüsse und deren Aufgaben lt.  
Hauptsatzung. 
Der Bau- und der Kulturausschuss besteht jeweils aus 3 GV und 2 sachkundigen Einwoh-
nern. 
Er schlägt vor heute nur die Besetzung der Ausschüsse mit den GV zu wählen und dann 
sollen die Ausschüsse selbständig sachkundige Einwohner gewinnen, die nachgewählt wer-
den. 
Den Ausschussvorsitz wählen die Ausschüsse selbst. 
 
Punkt 8.1: Wahl der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses 
 
Bgm. Herr Dikau verliest ein Schreiben des GV Herrn Görlich, der heute nicht anwesend sein 
kann. Danach möchte dieser gern in diesem Ausschuss mitarbeiten. Bgm. Herr Dikau findet 
dies auch gut, da es sehr viel Berührungspunkte zwischen Gemeinde und Kirche gibt. 
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Er schlägt für die Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses Herrn Dikau, Herrn Zill-
mann und Herrn Görlich vor. 
 
Weitere Vorschläge ergehen nicht. Einverständnis der Kandidaten liegt vor. 
 
Es wird über jeden Kandidaten einzeln abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
Herr Dikau  8 Ja Stimmen 
Herr Zillmann  8 Ja Stimmen  
Herr Görlich  7 Ja-Stimmen 
 
Damit ist der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Bgm. Herrn Dikau und den GV Herrn 
Zillmann und Herrn Görlich besetzt. 
 
8.2: Wahl der Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau und  
       Verkehr 
 
Es wird folgende Besetzung der Sitze der GV vorgeschlagen, die ihr Einverständnis erklären: 
Herr Schult, Herr Schulz und Herr Schweder. 
 
Es wird über jeden Kandidaten einzeln abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
Herr Schult  8 Ja Stimmen 
Herr Schulz  8 Ja Stimmen  
Herr Schweder 7 Ja-Stimmen 
 
Damit ist der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr zunächst mit den GV 
Herrn Schult, Herrn Schulz und Herrn Schweder besetzt. 
 
8.3: Wahl der Mitglieder des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur, Sport und  
       Soziales 
 
Es wird folgende Besetzung der Sitze der GV vorgeschlagen, die ihr Einverständnis erklären: 
Frau Möller, Herr Nöller und Herr Geibrasch. 
 
Es wir über jeden Kandidaten einzeln abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
Frau Möller  8 Ja Stimmen 
Herr Nöller  8 Ja Stimmen  
Herr Geibrasch 8 Ja-Stimmen 
 
Damit ist der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales zunächst mit den GV 
Frau Möller, Herrn Nöller und Herrn Geibrasch besetzt. 
 
Punkt 9: Beschluss über die Vertretung der Gemeinde in der Verbandsversammlung  
      des Wasser- und Bodenverbandes „Nebel“                                  DS-Nr. 08/19 
                
Bgm. Herr Dikau schlägt für die Vertretung im Wasser- und Bodenverband „Nebel“ GV Herrn 
Gerhard Zillmann vor.  
Es folgt die Abstimmung über die DS-Nr. 08/19. 
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Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der GV:      9           
anwesend:        8    
Ja-Stimmen:       8   
Nein-Stimmen:       0 
Enthaltungen:        0 
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung 
und Abstimmung nicht mitgewirkt:     0 
 
Punkt 10: Beschluss über die Vertretung der Gemeinde in der Verbandsversammlung  
        des Wasser- und Bodenverbandes „Mildenitz-Lübzer Elde“       DS-Nr. 09/19 
 
GV Herr Schulz erklärt sein Interesse an dieser Vertretung der Gemeinde, da er dort auch 
seine Ländereien hat. 
 
Man wird sich darüber einig, dass GV Herr Schulz diese Vertretung übernehmen soll. 
 
Die DS-Nr. 09/19 kommt wie folgt zur Abstimmung: 
„Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Gemeindevertreter Thomas Schulz, mit der 
Vertretung der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mildenitz-Lübzer Elde“ in der Wahlperiode 2019 - 2024, soweit nicht der Bürgermeister 
selbst oder einer seiner Stellvertreter dort anwesend ist.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der GV:      9           
anwesend:        8    
Ja-Stimmen:       7   
Nein-Stimmen:       0 
Enthaltungen:        1 
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung 
und Abstimmung nicht mitgewirkt:     0 
 
Punkt 11: Beschluss über die Vertretung der Gemeinde im Kommunalen Anteils- 
                  eignerverband der WEMAG      DS-Nr. 10/19 
 
Bgm. Herr Dikau erläutert und verliest den Beschluss. 
Die DS-Nr. 10/19 kommt zur Abstimmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der GV:      9           
anwesend:        8    
Ja-Stimmen:       8   
Nein-Stimmen:       0 
Enthaltungen:        0 
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung 
und Abstimmung nicht mitgewirkt:     0 
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Punkt 12: Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung  
                  vom 21.12.2018 
 
Bgm. Herr Dikau erläutert die erneute Bestätigung einer Änderung der Niederschrift. Der 
Wortlaut des Protokollführers entspricht nicht dem Sachverhalt und ist somit zu berichtigen. 
 
Es folgt die Abstimmung über den öffentlichen Teil der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung 
vom 21.12.2018 in der nun vorliegenden Fassung: 
  
Abstimmungsergebnis:  
5 Ja-Stimmen 
3 Stimmenthaltungen 
 
Damit ist der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift vom 21.12.2018 in der geänderten 
Fassung gebilligt. 
 
Punkt 13: Beschluss über die Heranziehung der Beschlussfassung über die Vergabe  
                 der Bauleistungen für die Maßnahme „Neuanlage einer Bushaltestelle und  
                 von Parkflächen in Lohmen“ vom Haupt- und Finanzausschuss auf die  
                 Gemeindevertretung                                                                       DS-Nr. 12/19 
 
GV Herr Schulz fragt an, ob mit dem Beschluss die Regelung der Hauptsatzung dauerhaft in 
Gefahr ist.  
Dies wird durch Bgm. Herr Dikau verneint. Es ist eine einmalige Angelegenheit. 
 
Anschließend kommt die DS-Nr. 12/19 zur Abstimmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der GV:      9           
anwesend:        8    
Ja-Stimmen:       8   
Nein-Stimmen:       0 
Enthaltungen:        0 
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung 
und Abstimmung nicht mitgewirkt:     0 
 
Punkt 14: Beschluss über die Vergabe der Bauleistungen für die Maßnahme „Neuan- 
           lage einer Bushaltestelle und von Parkflächen in Lohmen“     DS-Nr. 13/19   
 
Bgm. Herr Dikau erläutert und verliest den Beschluss. 
 
Die DS-Nr. 13/19 kommt zur Abstimmung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der GV:      9           
anwesend:        8    
Ja-Stimmen:       8   
Nein-Stimmen:       0 
Enthaltungen:        0 
auf Grund des § 24 der KV an der Beratung 
und Abstimmung nicht mitgewirkt:     0 
 
 
 



 8

 
 
Punkt 15: Anträge und Anfragen 
 

 Bgm. Herr Dikau bittet alle GV die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung zu lesen 
und gegebenenfalls Änderungen vorzuschlagen. 
Schon wegen der neuen Entschädigungsverordnung ist noch Ende des Jahres eine  

  neue Hauptsatzung zu beschließen. 
  Bgm. Herr Dikau sagt, dass er einen Sitzungsplan in dieser Wahlperiode aufstellen 

wird. Bisher wurde immer montags getagt. Er fragt an, ob ein anderer Wochentag 
günstiger wäre. 
Man einigt sich mehrheitlich auf Dienstag als Tagungstag. 

 Bgm. Herr Dikau sagt, dass bisher bis auf zwei Ausnahmen elektronisch geladen 
wurde. Da sich noch nicht alle zu der Form der Ladung festlegen wollen, wird festge-
legt, dass die nächste Sitzung in Papierform zu laden ist. 

 GV Herr Schulz fragt, ob die Straßenausbausatzung der Gemeinde nicht durch die 
Vertretung außer Kraft gesetzt werden muss. 
LVB Frau Schwarz erläutert hierzu, dass sich die Satzung per Gesetz ab 2020 erle-
digt hat. Weiterhin steht im Gesetz, dass die Beiträge lt. Satzung für 2018 und 2019 
durch das Land übernommen werden. Da ist also kein Handlungsbedarf für die Ge-
meinde. 

 Bgm. Herr Dikau teilt mit, dass wahrscheinlich die „Friedhofskapelle“ mit dem Lan-
desbaupreis am 10.09.2019 in Schwerin geehrt wird. 

 Bgm. Herr Dikau gibt bekannt, dass vom 20. bis 22.09.19 ein Besuch in der Partner-
gemeinde Nová Ves vorgesehen ist und am 03.10.2019 in der Partnergemeinde  
Sehestedt. Er bittet um Anmeldungen. 

 GV Herr Schult sagt abschließend, dass er auf diese neue Wahlperiode zuversichtlich 
sieht. Er freut sich auf eine offene und sachliche Atmosphäre, so wie es heute schon 
zu erkennen war. 
 
Es ergehen keine weiteren Anträge und Anfragen. 

 
Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung Lohmen endet um 20:20 Uhr. 
 
 

ausgefertigt: 
Datum: 18.07.2019 
 
 
 
 
Dikau        Schwarz 
Bürgermeister       Protokollführerin 
 
 
 
 
 


